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ANLASS

Di.e Ortsgemeinde A]t].ei.ningen wünscht mit Bündelung ihrer Sport-
anlagen eine Ausweitung über den bisherigen Sportplatz an der
Sportplatzstraße hinaus mi.t Tennisplätzen und einem Minigolfplatz
sowie Erweiterung des bisherigen Sportheims zu einer Mehrzweckein
richtung. Dani.t die städtebauliche Situation in das Planungskon-
zept der Ortslage eingefügt werden kann, hat der Rat der Gemeinde
Altleiningen bereits in seiner Sitzung am 08.06.1988 die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes "Tennisplatz" beschlossen. Nach Durch-
laufen des Anhë5rungs- und Genehmigungsverfahrens der abzuwarten-
den 1 . Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde
Hettenleidelheim 1989, der u. a. diese Ausweisung zum Änderungs-
gegenstand hatte und in welchem die Bedenken ausgeräumt worden
waren, faßte der Rat der Gemeinde Altlei.ningen am 05.10.1989 nach
Vorlage von zwei Bebauungsentwtirfen einen neuen Beschluß. Der Be-
bauungsplan erhielt den Namen "Sportplatz". Als Bedingungen wur-
den. an die Auftragsvergabe geknüpft:

Vorentwurf -l soll reale.siegt werden.
Antrag des TuS Altlei.Dingen ist zu berücksichtigen.
Es sind 3 Tennisplätze vorzusehen.
Eine überbaubare Fläche für eine Mehrzweckhalle ist vorzusehen
Landespflegeri-scher Planungsbeitrag ist zu beachten.

LAGE DES PLANGEBIETES
Die Lage des Plangebietes inklusive der Fläche für Ersatzmaßnah
men kann der nachfolgenden Karte entnommen werden.

Vervielfältigt mit Genehmigung des Landesvermessungsamtes Rheinland-Pflalz.
Kontroll-Nr. 21 881 . durch: Verbandsgemeindeverwaltung Hettenleidelheim
Maßstab 1 : 25.000
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SITUATION DER BAULEITPLANUNG

In der 1989 genehmigten 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der
Verbandsgemeinde Hettenleidelheim wurden im bisherigen Außenbe-
reich die Grünflächen- und Sportnutzung der Tennisplätze und des
Minigolfplatzes sowie ein Parkplatz an der Sportplatzstraße durch
entsprechende Planzeichen abgelöst. Demzufolge kann dieser Bebau-
ungsplan gemäß S 8 (2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt
werden

Nachfolgend ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sportplatz"
wiedergegeben. Der Sportplatz selbst wird nach Genehmigung dieses
Bebauungsplanes beim Bebauungsplan "Gräfenthal" außer Kraft gesetzt
und wird somit an seine Stelle treten.
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PLANUNGSABS ICHT

Auf den beiden nächsten Seiten sind die Vorentwurfsfassungen dar-
gestellt, wobei die erste Fassung dem neuen Bebauungsplan zugrun-
de gelegt werden sollte, wie der Rat der Gemeinde von Altleiningen
es empfohlen hat. Es ist dabei schon wegen der schwierigen Gelände
verhältnisse (si.ehe auch den landespflegerischen Planungsbeitrag
als Bestandteil dieser Begründung) einmal im Stadium dieses Bebau-
ungsplanes wichtig, zu wissen, wie die Gestaltungsgedanken laufen.

Entwurf zum Vorentwurf 1, empfohlen durch Gemeinderatsbeschluß
vom 05 . 10. 1989 :

Tennisanlage
Der Entwurf macht deutli.ch, daß die Möglichkeit besteht. auf dem
im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Gelände drei Plätze inklusive
Terrasse und tlbungswand unterzubri.ngen. Die einzelnen Plätze sind
gegenei-nander um ca. 1,0 m abgestuft (Stützmauern aus Winkel-
elementen bzw. Tribüne mit Steh- oder Sitzstufen) und passen
sich so weitestgehend den Geländeverhältnissen an. Genauen Auf-
schluß über di.e Bodenbewegung im Massenausgleich kann hier nur
ein exaktes Rasternivellement geben, aus dem sich auch Lage, Höhe
und Anzahl der Stützmauern ergeben werden sowie die zukünftigen
Böschungslängen. Die Anbi.ndung erfolgt östlich des bestehenden
Sportclubhauses , überwindet als Treppenweg den Höhenunterschied
und mündet am Wetterschutz- bzw. Tennisplatz-Wirtschaftsgebäude
(Winterlager etc.) . Gastronomie und Sanitäreinri-chtungen werden
vom Tennisclub in Abstimmung mit dem Sportverein im vorhandenen
Clubhaus genutzt
Die Tennisübungsanlage mit parabolischer Wand i-st durch eine
Pflanzung vom benachbarten Platz 3 abgesetzt. Der nördlich an
die Anlage anschließende lockere Kiefernbestand wird bei dieser
Lösung nicht angetastet und bleibt als kulissenhafte Trennlinie
zum Sportplatz bestehen. An allen Grenzen wi-rd die Tennisanlage
durch eine der natürlichen Vegetation dieses Raumes angepaßte
Pflanzung eingegrünt, u. a. auch aus Immo.ssi.onsschutzgründen,
obwohl die Wohnbebauung einen voraussichtlich genügend großen
Abstand (55 m nordöstlich, ca. 80 m westlich) aufweist. Diesbe-
züglich sind kaum Probleme zu erwarten. Di-e existierende erkenn-
bare Wassererosi.on auf den nackten Bodenpartien (Böschung hinter
dem Clubhaus) macht eine unverzügliche Begrünung der planierten
Flächen und entstandenen Böschungen erforderlich, will man größere
Schäden vermeiden. In Frage kommen hi.er z. B. Fertigrasen, Pioni.er
gehölze und/oder Leguminoseneinsaat. Auf Dauer ist das anfallende
Oberflächenwasser, auch der Tennisplätze, zu sammeln und geregelt
abzuführen .

Zufahrt

Di.e Entwässerungsleitung kann an den noch zu bauenden Regenkanal
von der Sportplatzstraße bis ca. zum Flurstück 537/1 angeschlos-
sen werden, der dann ausreichend dimensioniert werden muß. Das
existi.elende Straßenstück von Sportplatzstraße bi.s zum Wendeham-
mer (0 18,0 m) wird Gemeindestraße und bindet so auch das Wohn-
haus auf Flurstück 537/1 ordnungsgemäß an. Die weitere Zufahrt
zum Clubhaus wird Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung,
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z. B. zur Andi.enung der Gastronomie und Zufahrtmöglichkeit für
Feuerwehr, Veranstaltungsfunktionäre etc. Eine begrenzte Anzahl
Parkplätze steht vor dem Clubhaus zur Verfügung

Pgg8möglichkeit

Zur Ordnung und Regelung des ruhenden Verkehrs soll auf den Flur-
stücken 632 und 633 ein öffentlicher Parkplatz entstehen, der ab-
gehängt von der L 518 von der Sportplatzstraße her anzufahren ist
Im System der 90 Grad-Aufstellung sind hi.er ca. 65 Kfz. unterzu-
bringen. Die Einbeziehung der Flurstücke 631/1 und 631/3 würde
zur Sportplatzstraße hin eine wi-rkungsvolle Abgrünung ermöglichen

Auf den Flurstücken 634, 635 und 636 soll eine in den Grundzügen
als Landschaftspark angelegte Kleingolfanlage entstehen. vom Park
platz her erschlossen. Am Eingang ist ein kleiner überbaubarer
Bereich auszuweisen für das Kassenhaus/Kiosk mit integrierter Win
terlagerungsmöglichkelt. Ei.ne landschaftstypische Eingrünung und
Durchgrünung des Geländes sind anzustreben. Die Wege sollten mit
wassergebundener Decke befestigt werden und i.n freien Formen enge
legt. Auf der verbleibenden freien Fläche von annähernd 2.500 H2
i.st ein 12er oder 16er Platz realisierbar

Mehrzweckhalle

Glen.ch, wie man die Inhalte sieht, müßte der überbaubare Bereich
vom bestehenden Sportheim aus nach Osten und Südosten, ja sogar
bi-s an die Wand zum Sportplatz nach Westen verlängert werden. In
di.esel überbaubaren Bereü.ch könnte die Gemeinde ihrer Vorstellung
entsprechend ein Gebäude unterbringen. Ebenso kann der Wunsch des
Turn- und Sportvereins 1989 e. V. Altleiningen nach einer Kegel-
bahn erfüllt werden, die in den südlichen Teil des überbaubaren Be
reiches fällt. Das Sportangebot und die Nutzungsnachfrage werden
besonders von älteren Bürgern der Gemeinde gestellt

ßgpglige Ausstattung

Zu den Tennisplätzen müßte eine Wasserleitung gelegt werden, um
dem Tennënbelag bei Trockenperioden den optimalen Wassergehalt
durch Begegnung geben zu können, automatisch durch Versenkberegner
oder manuell. Jeder Platz ist mit einem ca. 4,0 m hohen Ballfang-
gitter zu umgeben, in das nörd].ich Türen für die Spieler ei.nge-
lassen sind und südlich eine Zufahrtsmöglichkeit für einen klee-nen
Traktor mit Schleppbalken vorgesehen wird. Das Schleppgerät sollte
dauernd auf der Ebene der Tenni.sanlage postiert sein. Die Erreich-
barkei.t der Anlage für Geräte dieser Art i.st ungünstig.
Der Betrieb bei. schlechten Si.chtverhältnissen kann durch ei.ne
Trainingsbeleuchtung aufrechterhalten werden.

Mi.t diesen Darlegungen wird auch dem Tennisclub Altleiningen e
entsprochen .

V
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ERLÄUTERUNG ZUM VORENTWURF ll

Vorentwurf ll unterschei.det sich lediglich in der Tennisanlage
vom Entwurf l

Das Tennisclubgebäude (Winterlager, kleiner Versammlungsraum etc.)
ist dem Sportvereinsgebäude östlich angebaut, was zu einem ver-
besserten Zuschnitt der überbaubaren Bereiche des Planes beiträgt
Von hier aus führt ei.n Treppenweg im Anschnitt durch die Steil-
böschung und als eine Art Waldweg durch den lockeren Kiefernbe-
stand. Er mündet in den ca. 2,5 m breiten Erschließungsfußweg für
die einzelnen Plätze. Die Tennisplätze sind hier in einer Ebene
angeordnet und nichte lagemäßig gegeneinander versetzt. Die Brei-
te von vier Plätzen mit Terrasse ohne Versatz läßt die Nordgren-
ze bis direkt an den Kiefernbestand heranreichen, und es müßten
hier sicherlich einige Bäume gefällt werden. Es würden sich Pro-
bleme mit der recht hoch werdenden Böschung ergeben, die durch
die nicht oder nur unwesentlich der vorhandenen Höhenentwicklung
angepaßbaren Platzhöhen entstünden. Diese Anordnung wäre auch
abgestuft denkbar, was jedoch nicht zu Raumgewinn nördlich der
Tennisplätze führte, um z. B. dort ein kleines Gebäude zu er-
stellen

In südlicher Richtung ist allerdings Raum gewonnen, der durch
einen kleiner Wetterschutzpavillon in Holzbauweise und eine dop-
pelseitige Tennisübungsanlage ausfüllbar wäre. Das Platzangebot
hier wäre stark abhängig von der Höhenlage der vier Tennisplätze
und mami.t der Höhe der südsee-tagen Böschung in Abhängigkeit von
deren Neigungswinkel

Ansonsten behalten die Beschreibungen für Vorentwurf l ihre Gül
ti.gkeit

r'3
FAZIT

Bei Abwägung erscheint der Vorentwurf l als die interessantere
Lösungsmögli-chkeit; aus funktionalen Gründen, wei.l

a) die Verbindung zum Parkplatz kürzer ist;
b) das kleine Wi.rtschafts-/Lagergebäude direkt an den Plätzen

stehen kann ;

c) für Zuschauer eine kleine Tri-bone als notwendiger technischer
Einbau entsteht

Aus gestalterischen Gründen, weil
a) die Höhenabwicklung der des Geländeverlaufes entspricht;
b) die Platzanordnung nicht so stereotyp wirkt wie bei Lösung ll;
c) die Böschungen niedriger gehalten werden können und der Mas

senausgleich leichter herzustellen ist



Nachteile : Vorschlag l
durch Stützmauer- und Treppeneinbau sind die Erstellungskosten
höher als bei Lösung ll ;
wahrscheinlich nur einseitige Übungsanlage aus Platzgründen
möglich ;

wegen Treppenanlagen nicht behindertenfreundlich
planung :jedoch Problemlösung mögt i.ch.

i.n Detai. l

Es sei nochmals darauf hi-ngewiesen, daß endgültige Aussagen zu
Kosten, Massen und tatsächlicher Realisierbarkeit erst nach ent
sprechender Bodenprobenahme mit dem o. a. Nivellement gemacht
werden können .

GRÜNORDNUNG UND LANDESPFLEGE

Durch verschiedene Flächenausweisungen i-m vorliegenden Bebau-
ungsplan werden Eingriffe in den Naturhaushalt vorbereitet. Hier
sind die unter S 1 (5) des Baugesetzbuches aufgeführten Belange
abzuwägen. Dazu gebaren ebenfalls die Grundsätze der Eingriffs-
regelung, die laut S 8 a des Bundesnaturschutzgesetzes i.m Rah-
men der Bauleitplanung geprüft und bewertet werden (vgl. dazu
auch S l Randnummer 78 c und 78 d in Battis/Krautzenberger/Löhr
'BauGB' , München 1994) . Um den vorbereitenden Eingri.ff in den
Naturhaushalt beurtei.len zu können, wurde ein Landespflegerischer
Planungsbeitrag erstellt. Dieser ist Anlage der Begründung
Die Gemeinde Altleiningen ist nach zahlreichen Überlegungen und
Diskussionen davon überzeugt, daß den sozialen und kulturellen
Bedürfnissen der Bevölkerung, insbesondere den Belangen von
Sport, Freizeit und Erholung im vorliegenden Fall eine obere
Handlungspriorität zukorlunt und eine Ausweisung entsprechender
Bauflächen gerechtferti.gt ist. In diesem Sinne ist der Eingriff
in den Naturhaushalt nicht vermeidbar bzw. die Belange des Na-
turschutzes und der Landespflege gehen nicht vor
"Nacht 8 a Abs. l S. l BNatSchG ist im Rahmen der Abwägung bei
Bauleitplänen (Flächennutzungsplan und Bebauungsplan) , die Ein-
griffe in Natur und Landschaft aufgrund ihrer Darstellungen oder
Festsetzungen erwarten lassen, auch das Vermeidungsgebot und die
Ausgleichs- oder Ersatzpflicht entsprechend zu berücksi-chtigen
und darüber zu befinden. tiber diesen in S l Abs. 5 S. 2 Nr. 7
BauGB geregelten Belang ist in der planerischen Abwägung entspre
chend den Vorschriften des BauGB zu entscheiden. S 8 a BNatSchG
enthält keinen generellen Vorrang, auch kein Optimi-erungsgebot
Vielmehr finden die allgemeinen bauleitplanerischen Abwägungs-
grundsätze Anwendung . " + )

In dieser Hansi.cht hat di.e Gemeinde Altleiningen ihren planeri-
schen Ermessensberei-ch genutzt und sich in der Kollision zwischen
verschiedenen Belangen für die Bevorzugung des einen - Berück-
sichtigung sozialer und kultureller Bedürfnisse und der Belange
von Sport, Frei.zeit und Erholung durch Bereitstellung entspre-
chender Flächen - und damit notwendig für die Zurückstellung
eines anderen - Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und
Naturschutz sowie der Landespflege - entschieden. ++) Dabei wird
diesem zurückgestellten Belang dennoch weitestgehend Rechnung
ti D t- 7' n rTn ii

j) Krautzberger, in Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB. 4
S 1, Rn 78 d

++) vgl. ebenda, Rn 94

Aufl . ,
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Da städtebaulich und landespflegerisch vertretbare Flächen für
die geplante Ausweisung mit einem geringfügigeren Eingriff in
Natur und Landschaft derzeit nicht verfügbar.si-nd, soll dem Mi-
nimierungs- und Ausgleichsgebot im Plangebiet auch unter Berück-
sichtigung der Verhinderung eines weiteren Landschaftsverbrauchs
durch verschi.edene Festsetzungen entsprochen werden. Zu diesen
Festsetzungen gehören :

Ausweisung von Flächen zum Anpflanzen und zum Erhalt von Bäumen
und Sträuchern .
Landschaftsgerechte Einbindung des Plangebietes durch naturnah
gestaltete Gehölzstrei.fen mit heimischen und standortgerechten
Bäumen und Sträuchern .
Bepflanzung der nicht iiberbaubaren Grundstücksflächen

Insgesamt soll durch die zeichnen.schen und textlichen Festsetzun
gen des Bebauungsplanes ein Beitrag geleistet werden, um den vor-
bereiteten Eingriff in den Naturhaushalt zu minimieren und so
weit wie möglich im Plangebiet selbst auszugleichen.
Da aufgrund des Eingriffsumfanges mit den vorgesehenen Ausgleichs
maßnahmen eine vollständi-ge Kompensation im Plangebiet nicht mög-
lich ist, soll der sogenannte Kompensationsrestwert jedoch auf
einer externen Ersatzfläche durch entsprechende Maßnahmen zu 100 %
kompensiert werden .
Zur Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft stellt die Gemeine Altleiningen
Ersatzflächen bereit. Hier werden in Absprache mi.t der Kreisver-
waltung Bad Dürkheim die i.m Landespflegerischen Planungsbei-trag
aufgeführten Maßnahmen durchgeführt
Nach S 8 Abs. 2 BNatSchG Ist ein Eingriff ausgeglichen, "wenn
nach seiner Beendigung keine erhebliche oder nachhaltige Beein-
trächtigung des Naturhaushalts zurückbleibt und das Landschafts-
bild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist
Durch die textlich und zei.chnerisch festgesetzten Ausgleichsmaß-
nahmen des Bebauungsplanes und die geplanten Ersatzmaßnahmen
werden nach Auffassung des Gemeinderates Altleiningen diese Be-
dingungen erfüllt

r'3

TEXTLICHE FESTSET ZUNGEN

Durch die dem Bebauungsplan beigegebenen planungsrechtlichen
(Ziffern 1 - 5 sowie lO - 12) und baugestalterischen (Zif.fern
6 - 8) Festsetzungen werden die zeichnerischen Festsetzungen
des Bebauungsplanes ergänzt. Die textlichen Festsetzungen
orientieren sich nach städtebaulichen und landespflegerischen
Gesichtspunkten am Orts- und Landschaftsbild der Gemeinde und
nehmen Rücksicht auf die angrenzende vorhandene Bebauung

Durch die Festsetzung der Flächen und Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Zif
fern ll + 12) sollen die nach der naturschutzrechtlichen Ein
griffe- und Ausgleichsregelung erforderlichen Ersatzflächen
und Ersatzmaßnahmen planungsrechtlich abgesichert werden
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VER- UND ENTSORGUNG

Die Pfalzwerke besorgen die ElektTizitätsversorgungr die bereits
bis an das Plangebiet heranreicht bzw. bis zum Sporthei-m geführt
ist

''' m Bereich des Verei-nshauses z. Z. 1.440 m2,
zusätzliche Versiegelung . 560 m',

- im Bereich rennisplätze' 3.125 m',
- im Bereich Parkplatz 1.769 H2

- diese Fläche kann z. B. durch Ein-
bau von Rasengittersteinen reduziert
werden

- im Bereich Golfanlage ca. 550 m2, 7.444 ma.
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ZEITLICHER ABLAUF DER ERSCHLIESSUNGSMASSNAHMEN

tiber di.e Kosten kann nur eine pauschale Angabe gemacht werden,
weil sich die Maßnahmen erst nach der Anhörung exakter angeben
lassen. Die Stichstraße wird auf ca. 60.000,-- DM, die Kanali-
sation auf ca. 40.000,-- DM und die Wasserversorgung auf ca.
10.000,-- DM geschätzt, zusammen ca. 110.000,-- DM. Die hoch-
baulichen Kosten sind ebenfalls noch nicht abschätzbar, weil
die Frage nach dem Verbleib des bisherigen Sportheims plus oder
ohne Dorfgemeinschaftseinrichtungen noch nicht entschieden ist
Gleiches gi-it für Angaben der Tennisplätze und des Minigolf-
platzes, die von privater Seite aus eingerichtet bzw. angelegt
werden sollen .

Bei der Erschließung sind die Grundvoraussetzungen insofern da
für gegeben, daß die erste Maßnahme der Ausbau des Mini.go].f-
platzes und der Stellplätze sein kann, während die Frage der
zwei oder drei Tennisplätze erst nach der öffentlichen Ausle-
gung geklärt wird.

Schließlich wird die Bepflanzung nach den Vorgaben des landes-
pflegerischen Planungsbeitrages geregelt und auf schätzungsweise
24 . 000, -- DM kommen.

FLÄCHENBILANZ

Flächen für die Forstwirtschaft 8 . 195 Hz

öffentliche Grünfläche
(Minigolf. Sportplatz r benni-splatz ,
Parkanlage einschl. der Flächen für
zweckbestimmte bauliche Anlagen) 20 . 640 H2

3 . 275 H2f'3 Allgemeines Wohngebiet
Flächen zur Anpflanzung und Erhaltung
von Bäumen und Sträuchern 3 . 350 H2

555 M2Verkehrsfläche(Gemeindestraße)
Parkplatz 1 . 710 Hz

Fläche insgesamt 37 . 725 mz
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ABWÄGUNG VOR DER 0PrEmvLicnEn AUSLEGUNG

Landesamt für Denkmalpflege, Speyer vom 30.04.1990
In das Planoriginal ist der Hinweis über die zu beteiligenden
Baufirmen eingefügt worden, um archäo]-ogische Gegenstände ge-
gen Verlust zu sichern und die Arbeiten rechtzeitig anzuzeigen

Straßenbauamt Speyer vom 30.04.1990
Grundsätzlich keine Bedenken. Der Hinweis über die Sichtwinkel-
freihaltung ist in das Planoriginal übernommen. Der Sichtwinkel
der Einmündung in die L 518 ist im Plan festgesetzt worden.

Pfalzwerke Ludwigshafen VQm 26.03.1990
Der Hi.nweis über Bäume i.m Bereich von Starkstrom].eitungen ist
in das Planoriginal übernommen worden.

Katasteramt Gründstadt vom 23 .04.1990
Das der Vollständigkeit vom Katasteramt in tJbereinstimmung mi.t
dem Li.egenschaftskataster vom 23.04.1990 gekennzeichnete Flur-
stück ist wegen der neu errichteten Garage im Planoriginal vor
ge.nommen worden. Wegen der Garage wurde der Wendeplatz östlich
des Sportheims um das notwendige Maß verschoben.
Forstamt Bad Dürkheim vom 08.05.1990
Der landespflegeri.sche Planungsbeitrag ist gänzlich neu verfaßt
worden, wonach nicht mehr der Eindruck entsteht, als würde es
sich bei der beanspruchten Forstfläche um minderwertige Wald-
vegetation handeln. Gleichzeiti.g wurden auch die Ergänzungs-
wünsche der Unteren Landespflegebehörde mi.t hinzugezogen. Der
landespflegerische Planungsbeitrag ist von hier aus dem Forst-
amt in der neuen Fassung vom P]anungsbüro aus am 14.06.].990 zu-
gestellt worden .

Kreisverwaltun Bad Dürkheim vom ll . 05 . 1990
Die inhaltlichen Anregungen des Kreises - Untere Landespflege-
behörde - haben neben der Stellungnahme des Forstamtes dazu ge-
führt, den landesplfegerischen Planungsbeitrag gänzlich umzuar-
bei.ten und die vom brei.s verlangten Änderungen bezüglich der Be
einträchtigungen des Naturhaushaltes, Ausgleich im Sinne S 5
LPfIG und Nachvollzi.ehbarkeit air die Ersatzflächen deutli.ch
zu machen .

zu den formal gewünschten Änderungen bezüglich
Genehmigungsdatum des RROP Rheinpfalz
neues Datum der BauNVO
Herausnahme des bisherigen Punktes 4 der Textl. Fest-
setzungen (Stellung der baulichen Anlagen)
Punkt 5 wurde korrigiert (statt Bauwich 'Abstandsfläche')
Punkt 5 wurde Punkt 4
Punkt 7.3 (jetzt 6.3) tlw. gestrichen (betr.Dachaufbauten)

sind die Ergänzungen vorgenommen worden.
Von den i[brigen Fachdi.enstste]].en sind keine Einwendungen einge
gängen .
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ABWÄGUNG PRIVATER EINGABEN

Herr Kreckmann, AltleiBipggB, hatte am 05.03.1990 vorgesprochën
und betont, daß der Plan nicht mit den ärmlichen Verhältnissen
übereinstimme, weil das Sportplatzgelände direkt an das erschlos-
sene Wohngebiet grenze
Hierzu i.st auszuführen, daß der Plan zur überprüfung der kataster-
amtli.chen Richtigkeit bezüglich eines Garagenbaus im Nachgang durch
die Meldung des Katasteramtes Grünstadt ergänzt wurde. Ansonsten
i.st der Inhalt auf das vom Gemeinderat als Umging und Geltungsbe-
reich geforderte Gelände abgestimmt. Diese Eingabe wird bei. der
Offen].egung dem Katasteramt Grünstadt zugestellt

Bürgerinitiative geqen Sportpjg:tzbebauung vom 19 .03 . 1990

Eine 7 Seiten umfassende Stellungnahme wurde von der Bürgerinitiati-ve
abgegeben mit folgender Begründung:
1. aus naturschützerischer Sicht,
2. aus gesundheit].schen Gründen (Lärm und Abgasbelästigung) ,
3 . aus finanz teilen Gründen .

Hierzu kann di.e Gemeinde folgendes erwidern
Zu l Aus naturschützerischer Sicht i.st der landespflegerische

P].anungsbeitrag angefertigt worden. Hierzu wurden das Forst
amt und die Untere Naturschutzbehörde gehört. Den entspre-
chenden Auflagen wird die Gemeinde Altleiningen nachkommen.
Der Flächennutzungsplan hatte bereü.ts diese Ausweisung ge-
nehmigt erhalten .

Zu 2 Aus gesundheitlichen Gründen sind keine Bedenken seitens des
Gesundheitsamtes und des Staate. Gewerbeaufsichtsamtes im
Anhörungsverfahren eingegangen. Ebenso si-nd die bislang gel-
tenden Verwaltungsgerichtsurteile hinzugezogen worden, die
auf die Distanzhaltungen von Tennisplätzen gegenüber "Allge-
meinen Wohngebieten" eingehen. Ein früher vorgesehener
4. Tennisplatz im Westen der Anlage i.st aus dem verbindli--
chen Plan herausgenommen. Die Lärmbelastung des flächenbe-
zogenen Schalleistungspegels entspricht den Grenzwerten der
DIN 18005 "Scha]]schutz im Städtebau". Es b]eibt del ].nitiative
überlassen. von sich aus ein Lärmschutzgutachten zu erstellen,
das im Rahmen der Aufstellung dieses Planes nicht gefordert
wurde. Dem Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme wird sei-
tens der Gemeinde entsprochen. Ebenso hat die Gemeinde keine
Veranlassung, wegen ei.ner eli.tär erscheinenden Sportart
diese nicht in ihre Angebotspalette als Erholungsort zu über-
nehmen. Wenn diese Aussage nicht für die Initiative ausrei-
chen sollte. dann wird zweckmäßigerwei-se ein Planungsjurist
eingeschaltet werden müssen oder die Universität Kaisers-
lautern. allerdings zu Lasten der Initiative

Zu 3 Was die finanzi.ellen Gründe anbelangt, so wird hier ledig-
lich der Bebauungsplan mit seinen Festsetzungen anzusprechen
sein. Inwieweit und bi.s zu welchem Grade nun Kosten wegen der
Art der Einrichtungen - insgesamt oder gesplittet - aufkom-
men. steht nicht in der Hand der Gemeinde. Diese ist für den
Wegebau, Wasser- und Kanalleitung verantwortlich.
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Abwägung der eingegangenen Bedenken und Anregungen vor der erneuten öffentlichen

Auslegung zum Bebauungsplan ,,Sportplatz" der Gemeinde Altleinigen

ausdem.Verfahren gemäß $ 4 Abs. l
BauGB:

Forstamt Bad Dürkheim vom 24,06. 1994: Gemeinderat Altleinin

Wir empfehlen, in dem Plan festzuschreiben,
daß gegenüber dem Wald ein Mindestabstand
von 30 m zur Bebauung eingehalten wird.
Weiterhin haben die Eigentümer der bebauten
Grundstücke die Eigentümer der angrenzen-
den Waldgrundstücke durch Eintragung im
Grundbuch von jeglicher Haftung für Schä-
den, die vom Wald an Bauanlagen entstehen,
ßeizuhalten.
Bebauungsbedingte Wirtschaftserschwemisse
sind aufNachweis den betroffenen Waldei-

gentümem zu ersetzen.

Im Bebauungsplan wurde durch entsprechen
de Änderung der Baugrenzen der geforderte
Mindestabstand zum Wald berücksichtigt,
soweit es sich um zukünßige Bauten handelt

Die Forderungen zu Eintragungen im Grund-
buch und der Entschädigungspflicht.aufgrund
bebauungsbedingter Wirtschaftserschwemisse
können nicht auf der ÖHentlich-rechtlichen
Ebene des Bebauungsplanes behandelt wer-
den. Hier kann die Gemeinde lediglich in-
fomüerend auf die jeweiligen Privateigentü-
mer einwirken.

Straßen: und Verkehrsamt Soeder vom

Gegen den Bebauungsplan bestehen keine
Einwände, wenn unsere Stellungnahme vom
30.04.1 990 weiterhin berücksichtigt wird.

Die Stellungnahme des Verkehrsamtes Speyer
vom 30.04.1 990 wurde bei der bisherigen
Planung voll berücksichtigt.

Aus der Stellungnahme vom 30.04. 1 990:
Grundsätzlich bestehen von seiten des Stra-

ßenbauamtes keine Bedenken gegen den Be-
bauungsplan "Sportplatz" dQr Gemeinde Alt-
leiningen.
Die Erschließung erfolgt jedoch über eine
Gemeindestraße. die außerhalb der Ortsdurch-
fahrt von Altleiningen, an die L 5 1 8 angebun-
den ist. Sollte sich nun die Einmündungssi-
tuation durch ein eventuell auftretenden höhe-
res Verkehrsaufkommen als unzureichend
erweisen, so ist eine Umgestaltung dieser
Einmündung mit dem Straßenbauamt durch-
zuführen.

Desweiteren ist der Parkplatz entlang der L
5 18 einzuzäunen um unerlaubte Zufahrten zu
klassifizierten Straßen zu verhindem.

Falls durch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen
die Einmündungssituation in ihrer jetzigen
Form unzureichend werden sollte, wird in
enger Zusammenarbeit mit dem Straßenbau-
amt eine entsprechende Umgestaltung durch-
gefuhrt.

Die Einzäunung des Parkplatzes zur Verhin
derung unervwünschter Ausfahrten auf die L
5 ] 8 wird durch eine textliche Festsetzung
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Damit eine ausreichende Ausfährsicht ge-
wäh'leistet wird, ist an der Einmündung der
Sportplatzstraße in die Hönninger Straße ein
Sichtwinkel im Bebauungsplan einzutragen
und ab 0,80 m Höhe ßeizuhalten.

gewährleistet

Auch der eüorderliche Sichtwinkel wird in
den Bebauungsplan übemommen.

Katasteramt Grünstadt vom 05.07. 1 994

Die uns vorliegende Entwurßfassung des Be-
bauungsplanetwurfes befindet sich im räumli
chen Geltungsbereich bezüglich der Flur-
stücksbezeichnungen- und angaben bis auf 3
Ausnahmen in tlbereinstimmung mit dem
LiegenschaRskataster (Stand: 01 .07.94). In
dem beigefügten Flurkartenauszug sind die
Änderungen in Grün hervorgehoben. Da der
geplante Wendehammer offenbar verlagert
wurde, befindet er sich somit nicht mehr im
Bereich der aufFlurstück Nr. 637/1 errichte-
ten Garage.

Die vom aktuellen Stand abweichenden Flur
stücksbezeichnungen wurden im Bebauungs-
plan korrigiert.

04 .02 .1994 :
vom

Gemäß der Begründung zum Bebauungsplan
ist die Durchführung einer landespflegeri-
schen Ersatzmaßnahme erforderlich, hiervon
ist unsere Freileitung betroffen.
Bitte setzen Sie diesbezüglich im Bebau-
ungsplan bzw. im Landespflegerischen Pla-
nungsbeitrag unbedingt fest, daß die Obst-
bäume mit einem(rechtwinkligen) Abstand
vonjeweils mehr als 10,0 m zur Mittelachse
der Freileitung anzupflanzen sind. Einerseits
soll damit vermieden werden. daß beim Ab-
emten der Bäume Personen.durch einen elek-
trischen Unfall zu Schaden kommen. anderer-
seits soll die Betriebssicherheit der Leitung
von entstehendem Astwerk unbeejnträchtigt
bleiben.
Gegen eine Anpflanzung von Sträuchern im
Leitungsschutzbereich hätten wir keine Be-
denken, bei solchen Gehölzen ist ein zu nahes
Heranwachsen an die stromführenden Seile
der Leitung nicht anzunehmen.

Die geforderten Freihaltezonen bei der An-
pflanzung von(Obst-) Bäumen zur Verhinde
rung von Stromunfällen und zur Vorbeugung
von Leitungsschäden werden durch Festset-
zungen im Bebauungsplan gewähleistet.
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Ich habe die zuständigen militärischen
Dienststellen in die tlberprühng eingeschal-
tet, ob militärische Belange durch Ihre Pla-
nung berührt werden und werde mich bemü-
hen, etwaige Einwendungen schnellstmöglich
bekanntzugeben, kann jedoch nicht die Ge-
währ dafur übernehmen, daß eine abschlie-
ßende Stellungnahme bis zum gewünschten
Termin vorliegt.
Gegen die vorgenannte Planung müssen daher
vorsorglich Bedenken erhoben werden.

Da eine aktuellere Stellungnahme der Wehr-
bereichsverwaltung bis heute (März 1995)
nicht vorliegt, wird davon ausgegangen, daß
keine Bedenken zu berücksichtigen ist.

vom 07,09. 1994:
'er

Es bestehen keine prinzipiellen Bedenken
oder Einwände. Dennoch ist die Zustimmung
der archäologischen Dena(malpflege an die
tJbemahme folgender Punkte gebunden:
1. Bei Vergabe der Erdarbeiten, in erster Li-

nie fur die Erschließungsmaßnahmen, hat
der Bauträger/Bauherr die ausführenden
Baufimlen vertraglich zu verpflichten, uns
zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn
der Arbeiten anzuzeigen, damit wir diese,
sofem notwendig, überwachen können.

2. Die ausfühenden Baufirmen sind ein-
dringlich aufdie Bestimmungen des
Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom
23.03.1978 (GVBL. 1978, Nr. 10, Seite 159
fD hinzuweisen. Danach istjeder zutage-
kommende archäologische Fund unver-
züglich zu melden, die Fundstelle soweit
als möglich unverändert zu lassen und die
Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu
sichem.

3. Absatz l und 2 entbinden Bauträ-
ger/Bauherren jedoch nicht von der Melde-
pflicht und Haftung gegenüber dem Lan-
desamt air Denkmalpflege.

Die geforderten Punkte wurden in den Bebau-
ungsplan übernommen. Damit ist die Berück-
sichtigung der denlcmalpflegerischen Ge-
sichtspunkte gewährleistet.

g Bad Dürkhe

Im Grundsatz bestehen keine Bedenken.

Allerdings fehlt nach wie vor die rechtsver-
bindliche Festsetzung der landespflegerischen
Ersatzmaßnahmen.

Außerdem bedarf unserer Auffassung nach

Die geforderte rechtsverbindliche Festsetzung
der landespflegerischen Ersatzmaßnahmen
wurde im Bebauungsplan vorgenommen.

Das gleiche gilt filr die geforderte Klarstel



17

die textliche Festsetzung Ziffer 4 einer Klar-
stellung, da aus der Formulierung "aufeiner
Gebäudeaußenseite bzw. Abstandsfläche"
nicht deutlich wird, ob Garagen bzw. Ein-
stellplätze tatsächlich nur innerhalb einer Ab-
standsfläche oder entlang einer seitlichen
Grundstücksgrenze, und zwar in der gesamten
Grundstückstiefe, em.chtet werden dünen.

lung der textlichen Festsetzung Ziffer 4

Blb.eerbeteiliaune gemäß $ 3 :Abs: l
BauGB:

Herr Wemer Aufschneider aus Altleiniaen
vom 14.09.1994:

Gegen den Bebauungsplan "Sportplatz" lege
ich als Betroffener Widerspruch ein.
Die Erstellung des im Plan vorgesehenen
Tennisplatzes bedeutet einen erheblichen Ein-
griff in die Natur(durch die Rodung eines
jungen, vor wenigen Jahren angelegten
Mischwaldes, mehrere 1000 qm im Naturpark
"Pfälzer Wald", und dadurch erforderlichen
Erdbewegungen).
Die Entfemung zu den nächsten Wohnhäusem
beträgt weniger als 1 00 m was eine große
Belastung der Anwohner bedeutet und eine
erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität
zu Folge hat.
Vom 04. 10.94:
Als Altemativvorschlag zur Erstellung von
Tennisplätzen in Altleinigen sollte die Fläche
des Regenrückhaltebeckens an der Straße
Altleiningen/Calrsberg geprüft werden.
Da man in vielen Orten sehen kann, daß Ten-
nisplätze im Außenbereich erstellt werden,
sollte es auch hier möglich sein. Hier muß
kein Baum gefällt werden.

Die mit den geplanten Ausweisungen vorbe-
reiteten Eingriffe in den Naturhaushalt wur-
den im Landespflegerischen Planungsbeitrag
ermittelt und bewertet. Zum Ausgleich der
Eingriffe sind Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen vorgesehen, die die Eingriffe nach
den geltenden Kompensationsmodellen voll-
ständig kompensieren.

Die Ent6emung zu den nächsten Wohnhäusem
beträgt rund 100 m Luftlinie. Schalltechnische
Meßwerte und Immissionsberechnungen an
und von Tennisanlagen zeigen, daß der Mitte-
lungspegel in 30 m Ent$emung vom Ballfang-
zaun bei Tennisanlagen mit drei bis acht
Spielfeldern überwiegend im Bereich 54 bis
56 dB(A) liegt (vgl. TtJV. Norddeutschland
e.V.: "Ermittlung der Schallimmissionen von
Sport- und Freizeitanlagen"; im Außrag des
Niedersächsischem Umweltminister, 1987,
S.12 ff.). In einem Abstand von rund 100 m
kann darum die Überschreitung der Orientie-
rungswerte nach der DIN 1 8005 fur allgemei-
ne Wohngebiete ausgeschlossen werden.

Die Gemeinde hat den vorliegenden Bebau-
ungsplan gemäß $ 8 Abs. 2 BauGB aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt. Darüber
hinaus wurden zahlreiche tJberlegungen zur
Plazierung der Tennisplätze und der Nebenan
lagen angestellt. Durch die vorhandenen An-
lagen sowie die bestehende Infrastruktur bot
sich der gewählte Platz an und ist insgesamt
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einer Altemative im Außenbereich vorzuzie
hen.

Betroffene des Woh
1994:

)k" in

Gegen den Bebauungsplan erheben die Be-
trogenen des Wohngebiets "Bildstock" Ein-
spruch.

Durch die geringe Entfemung zwischen
dem geplanten Tennisplatz und den
nächstgelegenen Wohnhäusem(ca. 100
m), ist mit einer erheblichen Beeinträchti-
gung der Wohnqualität zu rechnen.
Die erforderliche Vemichtung des Waldes
stellt einen Eingriff in den Naturpark
"Pßälzerwald" dar, der im Zeitalter des sich
ständig steigemden Waldsterbens nicht zu
verantworten ist.

Hier gilt das zuvor Gesagte

Herr Andreas Hoermann aus Altleininaen
vom 23 . 1 1 .1994:

Der Obengenannte bittet die überbaubare Flä-
che aufdem Grundstück seiner Ehem, FIStNr.
637/1 , um ca. 12 m zu vergrößem, um fur sich
Wohnraum zu schaffen.

Dem Antrag wird stattgegeben, d.h., daß die
überbaubare Fläche auf dem Grundstück
FIStNr. 637/1 , wie beantragt, um ca. 12 m
vergrößert wird. Darüber hinaus wird auch auf
dem Grundstück FIStNr. 637 eine entspre-
chende Vergrößerung der überbaubaren Flä-
che vorgenommen.

Die Entwurfsbegründung h'at zusammen mit dem Entwurf des Bebauungsplanes, dem Entwurf
der Textlichen Festsetzung als Bestandteil des BebauungsplanentMes und dem Entvrurfdes
Landespf[egerischen P[anungsbeitrages .411 ]3estandtei] der Entwurfsbegründung in der Zeit

ë2:,.Öa.:43iSS..... bis .aa..a4..!:f1?9.$..... öffentlich ausgelegen.
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Die Planbegründung hat zusammen mit dem Landespflegerischen Planungsbeitrag als Be-
standteil der Planbegründung, dem Bebauungsplan und der Textlichen Festsetzung als Be-
standteil des Bebauungsplanes dem Satzungsbeschluß vom ....Gl9:.dZ.*.499SI.... zugrunde
gelegen.

i 4 1/ Uh

Diese Begründung ist Bestandteil
des am :? 'g f.42.'.{:?;g:iqf angezeigten
Bebauungsplanes.
Kreisverwaltung Bad Dort(heim
Bad Dürlthcim, den ?ZZ'.ëlX..ZgUZ

(Eichner)
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